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Andere straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen (Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen) 
kommen aufgrund des baulichen Gesamtbildes ebenfalls nicht in Betracht und wären kein sinnvolles 
Mittel zur Verbesserung der geschilderten Situation. 

Nach Rücksprache mit der Ortsamtsleitung besteht seitens des Beirats nicht der Wunsch, den Rad-
weg vollständig wiederherzustellen, sondern lediglich einen kurzen Abschnitt für den Radverkehr im 
Bereich der sich aufstauenden Fahrzeuge, welche aus der Emmastraße mit Abbiegerichtung in die 
Schwachhauser Heerstraße kommen, herzustellen. Wie bereits oben geschrieben kommt das Anle-
gen eines solchen Radweges einer Überholspur gleich, was im Kontext dieser Straße nicht zulässig 
ist. Der Radverkehr unterliegt, ebenso wie der Kraftfahrzeugverkehr, beim Abbiegen in die Schwach-
hauser Heerstraße einer Wartepflicht.  

Da weder die Wiederherstellung eines Radweges gewünscht ist noch ein Überholstreifen für den Rad-
verkehr regelkonform wäre, wird von Seiten des ASV hierzu keine Kostenschätzung erstellt. 

Zudem bittet der Beirat um das Versetzen des Tasters für den Radverkehr.  

Ein Versetzen des Mastes ist aufgrund der Leitungslage im Untergrund (siehe Kabellageplan-Auszug) 
und dem Wurzelbereich des Baumes nicht möglich. Es kann derzeit kein geeigneter Standort gefun-
den werden, der das Problem dauerhaft lösen könnte. 

 
 

Ein weiteres Thema im Telefongespräch mit der Ortsamtsleitung betraf die Erreichbarkeit beziehungs-
weise die Wartefläche vor dem Taster für den Radverkehr, der aus der Buchenstraße mit Einmündung 
in die Schwachhauser Heerstraße kommt. Es wurde der Wunsch geäußert, den Fahrradbügel zu ver-
setzen sowie eine bislang unbefestigte kleine Dreiecksfläche zu pflastern. Da dieses Anliegen thema-
tisch nicht im Beschluss enthalten ist, bitten wir den Beirat, dies mit einem neuen Beschluss schriftlich 
einzureichen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
 




